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4

ge
Ergänzung

Eine Messung kann immer nur die zweitbeste Lösung sein, weil sie zwar den Nachweis erbringen kann, dass Richtwerte eingehalten wurden, ihre Überschreitung aber nicht inhärent garantiert. Limitierung sollte daher als mindestens gleichwertige Lösung angesehen werden.
Dies ist nur Limitierung zu gewährleisten oder durch Messung nachzuweisen.



5.1
2. Absatz
te
Ergänzung

Bei Festinstallationen ist das Messmikrofon oft für eine Kalibrierung nicht zugänglich. Es gibt fernkalibrierbare Mikrofone, diese sind jedoch teuer. Wenn es Ziel ist, zur besseren Anwendung dieser Norm das Messverfahren zu vereinfachen und damit zu verbilligen, sollte nicht an dieser Stelle ein kostenintensiver Problem geschaffen werden.
Bei Messanlagen mit fest installiertem Meßmikrofon kann die Kalibrierung mit einem baugleichen Mikrofon erfolgen, wenn die Abweichung zum Messmikrofon wenigstens alle 3 Monate ermittelt und diese Abweichung bei der Messung berücksichtigt wird.



5.1
2. Absatz
te
Ergänzung

Gerade in Theatern liegt der technisch sinnvolle Mikrofonort oft in der Sichtachse des Publikums. Da ohnehin nur die elektroakustische Beschallungsanlage bei der Messung berücksichtigt werden muss, stellt ein solches Verfahren keine Verschlechterung der Messgenauigkeit dar.
Bei fest installierten Beschallungsanlagen, deren Einstellung gegen Veränderung zuverlässig gesichert sind, kann statt der Messung mit einem Mikrofon auch die Messung direkt mit dem elektrischen Eingangssignal der Beschallungsanlage durchgeführt werden.



5.4
2. Absatz
ed
Ergänzung

In den Abschnitten 6.3 und 6.4 wird ausgeführt, dass auf eine Messung verzichtet werden kann, wenn entsprechend limitiert wird, in Abschnitt 5.4 sollte nichts anderes ausgesagt werden.
(Folgende Größen sind fortlaufend zu ermitteln) sofern die Einhaltung des betreffenden Richtwerts nicht durch Limitierung gewährleistet wird.



5.5

ed
Ergänzung

In den Abschnitten 6.3 und 6.4 wird ausgeführt, dass auf eine Messung verzichtet werden kann, wenn entsprechend limitiert wird, in Abschnitt 5.5 sollte nichts anderes ausgesagt werden.
Wird die Einhaltung von Richtwerten durch Limitierung gewährleistet, dann müssen die betreffenden Größen und die dazugehörenden Korrekturwerte nicht im Messprotokoll enthalten sein.



5.5
p)
ed
Es wird nicht eindeutig klar, was unter “Einpegelung der elektroakustischen Beschallungsanlage” zu verstehen ist.
Punkt p) sollte gestrichen werden oder der Begriff “Einpegelung” im Abschnitt 3 zweifelsfrei definiert werden.



6.2
3. Absatz
ge
Ergänzung

Es entspricht nicht dem Stand der Technik und würde auch das Meßverfahren unnötig verteuern, wenn zusätzlich zur Begrenzung auch noch gemessen werden muss. 
Andernfalls ist die Einhaltung dieses Richtwerts durch Messung nachzuweisen.



6.2
1. Absatz
te
Ergänzung

Stand der Technik bei der gleichmäßigen Beschallung ist der Einsatz von Line-Arrays.
(Der Einsatz von dezentralen Lautsprechern) oder Line-Arrays (ist der Verwendung von zentral gelegenen) konventionellen (Lautsprechern zur Vermeidung...) 



D

ge
Ergänzung

Es ist immer wieder unklar, wer der Adressat dieser Regelung ist. Eine solche Zuweisung ist keine Aufgabe einer technischen Regel. Da diese Zuweisung jedoch von der Rechtssprechung recht eindeutig vorgenommen wurde, mag es dem Anwender helfen, wenn diese Situation im Anhang informativ dargestellt wird.
((Ausführungen zum Adressaten der Verkehrssicherungspflicht im informativen Angang))


1
MB = Member body (enter the ISO 3166 two-letter country code, e.g. CN for China)
** = ISO/CS editing unit

2
Type of comment:
ge = general
te = technical 
ed = editorial 

NB
Columns 1, 2, 4, 5 are compulsory.
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Type of comment / Art des Kommentars:
ge = general / allgemein te = technical/fachlich 
ed = editorial/redaktionell 
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